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Eine Lektion Ironie 
 «Gell, das war jetzt ironisch?!» Mein 8-jähriger Sohn sagt dies mit dem 
Strahlen der Erkenntnis in den Augen, nachdem ich ihn wie so oft ent-
nervt getadelt habe. Weswegen, weiss ich nicht mehr. Ein Kindskopf 
muss halt vieles lernen, die Reaktion war für ein Kind völlig in Ord-
nung. Ob er ausser dem Konzept der Ironie auch die pädago gische 
Hauptbotschaft verstanden hat?

Meine väterlichen Gefühle sind gemischt. Da herrscht  Freude über 
den Schalk und die erklommene Stufe des Nachwuchses, der jetzt 
offenbarblindenKlartextvonsubtilerenErziehungstönenunter
scheiden kann. Wie lange, bis ich ihm die feinen Unterschiede zwi-
schen sarkastischen Noten und zynischem Moralin erklären darf?  
Eine Prise Stolz ist dabei. Und Zweifel auch, weil ich doch wüsste,  
dass der reine Wein jenes elterliche Verhalten wäre, das dem Kinds-
alter am gerechtesten ist. Bis anhin glaubte ich, dass Ironie gar nie 
gehe, wie eine jener platten Faustregeln des Marketings lautet. Nun 
hat mich mein Sohn eines Besseren belehrt.

WoIroniedefinitivgarniegeht,istindenReglementeneinerPensions 
kasse. In den folgenden Seiten geht es um Hinterlassenenleistungen 
und um die Begünstigtenordnung, die anhand von drei Beispielen 
 anschaulich erklärt und im Hinblick auf eine mögliche Heiratsstrafe 
auch grundsätzlich beleuchtet werden. Wenn es an die Regelung  
der Leistungen im Falle des eigenen Todes geht, sollten Versicherte 
rechtzeitigKlarheitschaffen–ohnejedeZweideutigkeiten.

Über 60 Jahre:
SICHER WIE DIE SCHWEIZ.

http://vps.epas.ch
http://www.proparis.ch
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Wer kann im Todesfall  
auf Leistungen zählen?
Das Vorsorgevermögen in der 2. Säule macht für viele Schweizer den  
grössten Teil ihres Vermögens aus. Anders als beim freien Vermögen  haben  
sie jedoch nur sehr bedingt Wahlmöglichkeiten, wem dieses  Vermögen  
im Todesfall zugute kommen soll. Eine Reise durch die Begünstigtenordnung  
in der beruflichen Vorsorge anhand von drei Beispielen. 

Artikel 20a BVG (Wortlaut)
Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten 
nach den Art. 19 und 20 folgende begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistun-
gen vorsehen:
a.  natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden 

sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod un-
unterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines 
oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 

b.  beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: die Kinder des Verstorbe-
nen, welche die Voraussetzungen nach Art. 20 nicht erfüllen, die Eltern oder die Ge-
schwister; 

c.  beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buchstaben a und b: die übrigen 
gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens, im Umfang:

1. der von der versicherten Person einbezahlten Beiträge, oder
2. von 50 % des Vorsorgekapitals.

Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach Abs. 1 Buchstabe a besteht, wenn die 
begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente bezieht.
Bei der Umsetzung sind insbesondere folgende zwei Aspekte zu berücksichtigen: 
–  Man spricht auch von einer «Kaskadenordnung»: Jede begünstigte Personengruppe 

hat ihren Rang und kommt nur in den Genuss von Hinterlassenenleistungen, wenn sie 
entweder im ersten Rang steht oder im höheren Rang keine anspruchsberechtigten 
Personen vorhanden sind.

–  Die Gruppen müssen zwingend in dieser Reihenfolge berücksichtigt werden (a vor b 
vor c), doch können innerhalb der Ziffern einzelne Gruppen weggelassen werden 
 (beispielsweise kann eine Pensionskasse die Begünstigung der Eltern vorsehen, die 
von Geschwistern jedoch nicht).   

In der beruflichen Vorsorge gibt es einerseits zwingende Bestimmungen, 
die im BVG und den entsprechenden Verordnungen geregelt sind. Anspruch 
auf eine Witwen- oder Witwerrente hat der überlebende Ehegatte (bzw. 
eingetragene Partner), wenn er für den Unterhalt mindestens eines Kinds 
aufkommen muss oder älter als 45 Jahre ist und die Ehe mindestens fünf 
Jahre gedauert hat. Wenn ein Ehegatte keine dieser Bedingungen erfüllt, 
hat er Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe von drei Jahresrenten 
(Art. 19 und 19a). Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf eine Wai-
senrente bis 18 Jahre respektive bis maximal 25 Jahre, wenn sie in Ausbil-
dung oder zu mindestens 70 % invalid sind (Art 20). 

In einem klassischen Familiensetting ist somit alles klar und der Versicherte 
muss grundsätzlich keine speziellen Regelungen treffen für den Fall seines 
Todes. Sobald aber dieses Setting verlassen wird (Singles, Patchwork- 
Familien etc.), kommt Art. 20a zum Tragen (siehe Kasten): Pensionskassen 
können in ihren Reglementen spezielle Begünstigungen vorsehen. Dies  
ist freiwillig, die Versicherten können dies nicht einfordern. Mitglieder  
von Vorsorgewerken können solche Anliegen aber durchaus vorbringen,  
viele Sammeleinrichtungen bieten in den Vorsorgeplänen eine gewisse 
Flexi bilität. 

An drei Beispielen wird im Folgenden illustriert, wie sich mögliche Begüns-
tigungen (oder deren Fehlen) auswirken. Dabei ist eine gewisse Vereinfa-
chung unumgänglich, entscheidend ist im konkreten Fall immer das Regle-
ment der Vorsorgeeinrichtung. Stets wird davon ausgegangen, dass die 
verstorbene Person bei einer Pensionskasse versichert war (ansonsten er-
übrigen sich die Ausführungen und lediglich die Leistungen der AHV sind 
relevant). 

Kaspar Hohler 
 Chefredaktor «Fokus Vorsorge»
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Ausgangslage: Dieter lebt mit Vanessa zusammen, sie haben ein gemeinsames Kind ( Juri). Angela ist Dieters geschiedene Ehefrau (Ehedauer acht Jahre), aus dieser 
 Beziehung stammt Sohn Ramon. Dieter stirbt.

Leistungsfolgen: 
–  Gemäss Obligatorium erhalten Juri und Ramon eine Waisenrente. Angela erhält bis zu Ramons 18. Geburtstag eine Witwenrente, sofern sie nicht wieder geheiratet hat 

(Leistungen für geschiedene Witwen sind ein komplexes Thema, mehr dazu finden Sie unter anderem hier). Vanessa erhält nichts. 
–  Wenn die Pensionskasse von Dieter Art. 20a umsetzt, kann auch eine Lebenspartnerrente für Vanessa gesprochen werden (Gruppe a). Ein mögliches Todesfallkapital  

kann gemäss der Kaskadenordnung ebenfalls Vanessa zugute kommen – hier stellen, anders als im obigen Beispiel bei Giorgio, Eltern und Geschwister keine direkte 
 Konkurrenz dar, da sie der Gruppe b angehören. In Lebenssituationen wie derjenigen von Dieter empfiehlt es sich unbedingt, die Möglichkeiten und Grenzen der Begüns-
tigung zu  Lebzeiten mit der Pensionskasse abzuklären, um späteren Streit zu verhindern. Eine saubere Abklärung hilft auch, Lücken zu erkennen und entsprechend zu 
 handeln – so könnte Dieter beispielsweise Vanessa über die Säule 3a besser absichern. 

Ausgangslage: Giorgio und Victoria sind verheiratet. Sie haben zwei Kinder: Alessandra ist noch im Studium, Michele arbeitet als Buchhändler. Giorgio stirbt.

Leistungsfolgen: 
–  Gemäss Obligatorium erhält Victoria eine Witwenrente und Alessandra eine Waisenrente, da sie noch in Ausbildung ist. Michele erhält nichts. 
–  Wenn die Pensionskasse von Giorgio Art. 20a umsetzt und zusätzlich zu den genannten Renten auch ein Todesfallkapital fällig wird (beispielsweise durch Einkäufe, 

die Giorgio getätigt hat), kann Michele das Todesfallkapital erhalten (Gruppe b: Kinder, die nach Art. 20 nicht anspruchsberechtigt sind). Wenn Giorgio zu Lebzeiten keine 
klare Regelung getroffen hat, kann es zwischen Personen, die in Gruppe b genannt sind, zum Streit um dieses Kapital kommen (im konkreten Fall könnten auch Giorgios 
Geschwister oder seine Eltern Ansprüche erheben). Auch das Verhältnis zu den gesetzlich Anspruchsberechtigten (Victoria und Alessandra) ist nicht restlos geklärt.

Ausgangslage: Das Paar ist nicht verheiratet. Es lebt seit sechs Jahren zusammen (ohne Konkubinatsvertrag). Irina stirbt. 

Leistungsfolgen: 
–  Wenn die Pensionskasse Art. 20a nicht im Reglement umgesetzt hat, fällt das Altersguthaben von Irina an die Pensionskasse, Tobias erhält nichts. 
–  Viele Pensionskassen sehen unterdessen aber eine Lebenspartnerrente vor. Diese kann gesprochen werden, wenn eine Beziehung bis zum Tod mindestens fünf Jahre 

 ge dauert hat (was bei Tobias und Irina der Fall war). Die Pensionskasse kann weitere Bedingungen stellen (beispielsweise, dass die Beziehung der Kasse bereits vor  
dem Tod von Irina mitgeteilt wurde). Wenn Tobias (respektive seine Beziehung zur verstorbenen Partnerin) diese Bedingungen erfüllt, erhält er eine Lebenspartnerrente 
 (gegebenenfalls eine Kapitalabfindung) (Gruppe a). Die Vorsorgeeinrichtungen geniessen in der reglementarischen Festsetzung der Höhe dieser Leistung eine gewisse 
Freiheit, da es sich um eine überobligatorische Leistung handelt. Ob es sich – wie in diesem Fall – um eine heterosexuelle oder um eine gleichgeschlechtliche Partner-
schaft handelt, spielt bei der Gewährung von Lebenspartnerleistungen keine Rolle. 

Tobias (44) und Irina (45)

Giorgio (52) und Victoria (51) 
mit Alessandra (22) und Michele (24)

Dieter (56) und Vanessa (38) mit Juri (3)
Angela (46) mit Ramon (14) 

https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/particuliers/rentes-de-survivants/rente-de-veuve-et-rente-de-veuf.html
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Von Gertrud E. Bollier

«Heiratsstrafe» in der AHV?
Wenn beide Ehegatten eine Rente der AHV oder IV beziehen, 
wird die Summe der beiden Renten plafoniert (gedeckelt), 
dies auf 150 % der jeweiligen Maximalrente. Laut AHV-Statistik 
erhielten 2020 von insgesamt 405 600 Ehepaaren 88 % eine 
plafonierte Rente. Wenn beide Ehegatten die volle Beitrags zeit 
erfüllt haben, erfolgt die Plafonierung von der Vollrente, was 
ein Maximum von zusammen 3555 Franken pro Monat (heute 
3585 Franken) ergibt. Das traf auf 60 % der Ehepaare zu.

Im Gegenzug zur Plafonierung ist der nichterwerbstätige Ehe-
gatte in der Regel beitragsfrei mitversichert. 1948, als das 
AHV-Gesetz in Kraft gesetzt wurde, war nur eine kleine Min-
derheit der Ehefrauen erwerbstätig. Inzwischen hat ihre Er-
werbsbeteiligung deutlich zugenommen, dies mit Einbrüchen 
während der Kinderbetreuungsphase, wo sonst erhebliche 
Nichterwerbstätigenbeiträge fällig würden. Weiter erhält im 
Todesfall die Witwe – solange die Waisen unter 18-jährig sind 
auch der Witwer – eine Ehegattenrente. Im Rentenalter erfolgt 
für den überlebenden Ehegatten ein Verwitwetenzuschlag, der 
oft zu einer Maximalrente führt.

Ehepaare sind im traditionell ausgestalteten Sozialwerk AHV 
privilegiert. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat mit-
tels Hochrechnung festgestellt, dass die Plafonierung nicht die 
Gesamtkosten einer Aufhebung der beitragsfreien Mitversi-
cherung und der Hinterlassenenrenten ausgleicht. Von einer 
«Heiratsstrafe» kann deshalb nur im Vergleich der Gesamt-
summe der beiden nicht plafonierten Renten von Konkubi-
natspaaren (und Geschiedenen) gesprochen werden.

Wie ist die «bessere Hälfte» im Todesfall 
 abgesichert?
Die AHV, berufliche Vorsorge (BVG), Unfall- und Militär-
versicherung richten grundsätzlich Hinterlassenenleistungen 
aus, wenn die dort versicherte Person verstirbt.

Waisen, deren Mutter oder Vater verstirbt, erhalten bis zum 
18. Altersjahr eine Waisenrente. Sind die Waisen danach noch 
oder wieder in Ausbildung begriffen, wird die Waisenrente 
ausgerichtet; dies bis zum Abschluss der Ausbildung, längstens 
bis zum 25. Altersjahr. Dabei spielt der Zivilstand des ver-
storbenen Elternteils keine Rolle.

Sozialversicherungen

Heiratsstrafe oder  
eher Konkubinatsfalle?
Als Heiratsstrafe galt bisher immer die Plafonierung der beiden AHV/IV-Renten  
von Ehepaaren auf 150 % der jeweiligen Maximalrente. Nicht schlecht gestaunt haben die 
Sozialversiche rungsfachleute, als in den letzten Steuervorlagen auch hier (Progression)  
von einer Heiratsstrafe gesprochen wurde. Aber gibt es wirklich eine  Heiratsstrafe  
in den Sozialversicherungen? 

Hinterlassenenleistungen müssen bei 
 jedem Sozialversicherer separat geltend 
gemacht werden.

Wenn jemand an den Folgen eines Unfalls 
oder einer Berufskrankheit verstirbt,  
muss dies auch der Pensionskasse gemel-
det werden. Weil sie nicht zwingend vom 
selben Verdienst her die Überentschädi-
gung berechnet wie der Unfallversicherer, 
kann auch seitens der Pensionskasse noch 
ein kleiner Rentenanspruch  bestehen.

Das Konkubinat ist zu Lebzeiten der 
 Pensionskasse schriftlich zu melden 
 (Begünstigtenordnung). 

Wer im Konkubinat lebt, sollte den 
 Lebensabschnittspartner bzw. die Lebens-
abschnittspartnerin durch eine Erwerbs-
un fähigkeits-/Todesfallversicherung  
(3. Säule) absichern, falls dies nicht über 
die Pensionskasse möglich ist.

Dasselbe gilt für nicht erwerbstätige 
 Ehegatten.

MERKE
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Witwen- oder Witwerrenten (auch Ehegattenrenten genannt) werden 
nur durch den Tod des Ehegatten ausgelöst. Im Zivilstandsamt einge-
tragene Partnerschaften sind Ehepaaren grundsätzlich gleichgestellt. 
Der Leistungsanspruch richtet sich unabhängig vom Geschlecht immer 
nach den Bestimmungen für Witwer. 

Auch geschiedene Ehegatten oder entsprechende eingetra gene Partner 
können durch den Tod des geschiedenen Ehemanns bzw. der geschie-
denen Ehefrau eine Ehegattenrente  erhalten, wenn sie nicht wieder  
 geheiratet haben. Das AHVG und BVG setzen eine mindestens 10-jähri-
ge Ehedauer mit dem letzten Ehegatten voraus. Das BVG, UVG und  
die MV machen zudem eine Unterhaltspflicht (Alimentezahlungen) zur 
Bedingung.

Konkubinatspartner gehen leer aus
Egal, ob sie erwerbstätig waren oder ausschliesslich den Familienhaus-
halt betreut haben: überlebende Konkubinatspartner und Konkubi-
natspartnerinnen gehen in AHV, UV und MV immer leer aus, wenn die 
Partnerin oder der Partner stirbt. 

Aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge erhält die überlebende 
Person durch den Tod des Konkubinatspartners bzw. der Konkubinats-
partnerin keine Hinterlassenenrente. Das Leistungsreglement vieler 
Pensionskassen sieht für Lebensabschnittspartnerschaften, die min-
destens fünf Jahre gedauert haben, Hinterlassenenleistungen vor. 
 Damit im Bedarfsfall eine solche Leistung zum Tragen kommt, muss die 
Pensionskasse vorgängig schriftlich über die Partnerschaft informiert 
sein (Formular der Pensionskasse ausfüllen und einreichen).

Zusammentreffen von Hinterlassenenrenten   
mehrerer  Sozialversicherer 
Durch den Tod des Ehegatten können mehrere Sozialver sicherer leis-
tungspflichtig werden. Damit es nicht zu einer Überentschädigung der 
Hinterbliebenen kommt, schreibt das ATSG (Bundesgesetz über den all-
gemeinen Teil des Sozial versicherungsrechts) die Reihenfolge der Leis-
tungspflicht und Überentschädigungsabschöpfung vor:

–  Zuerst kommt immer die AHV mit der Witwen- und ggf.  Waisenrente 
bzw. Witwer und Waisenrente. Sie werden im Zusammentreffen mit 
entsprechenden anderen Hinterlassenenrenten nie gekürzt.

–  Wo der Tod auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzu-
führen ist, kommt an zweiter Stelle der UVG-Versicherer zum Zug. 
Falls eine Witwen- bzw. Witwer- und ggf. Waisenrente zusammen mit 
denen der AHV – und ggf. Hinterlassenenleistungen ausländischer 
Sozialversicherungen – 90 % des letztversicherten Verdiensts über-
steigen  sollten, würden sie entsprechend gekürzt (Komplementär-
rente).

–  Die Militärversicherung muss jährlich um 20 Ehegatten- und Waisen-
renten aussprechen. Sie ergänzt die Leistungen der AHV auf 100 % 
des mutmasslich entgangenen Verdiensts.

–  Zum Schluss kommt die berufliche Vorsorge. Sie ergänzt die Vorlage 
der AHV und ggf. der Unfallversicherung – und ggf. Hinterlassenen-
leistungen ausländischer Sozialversicherungen – auf 90 % des mut-
masslich entgangenen Verdienstes.

–  Allfällige Leistungen der Privatversicherung werden  zu sätzlich erbracht 
und unterliegen keinem Überentschä digungsverbot.

Umfang und Anspruch der Witwen-/Witwerrente
(massgebend ist das Erfüllen der Anspruchsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Verwitwung)

Die Witwen- und Witwerrente beträgt 40 % des letztversicherten Jahresverdiensts des/der 
verstorbenen Versicherten.

Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente, wenn er/sie  
–  eigene Waisenrentenberechtigte Kinder hat oder mit solchen des Ehegatten im  selben 

Haushalt lebt oder 
–  selber zumindest zwei Drittel invalid ist (oder innerhalb von zwei Jahren invalid wird).

 Die Witwe (nicht aber der Witwer) hat zudem Anspruch, wenn die Kinder nicht mehr renten-
berechtigt sind oder sie (beim Tod des Ehemanns) das 45. Altersjahr zurück gelegt hat.

 Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird eine Witwenabfindung gewährt (mit unter- 
jähriger Ehedauer ein Jahresbetreffnis der entgangenen Witwenrente, mit 12- bis 59-monatiger 
Ehedauer dreifacher, ab 60-monatiger Ehedauer fünffacher Jahres betrag).

➟ Der Anspruch dauert bis zur Wiederverheiratung oder dem Tod.

UVG

Die Witwen- und Witwerrente beträgt 80 % des massgebenden durchschnittlichen Jahres-
einkommens des verstorbenen Ehegatten.

Die Witwe hat Anspruch auf eine Witwenrente, wenn sie  
–  mindestens ein Kind hat, das den Vater (Stiefvater) überlebt. Das Alter des Kindes spielt 

keine Rolle (es kann schon längst Erwachsen sein).
–  falls die Witwe kinderlos ist, hat sie Anspruch auf eine Witwenrente, wenn sie (beim Tod 

des Ehemanns) mindestens 45-jährig ist und mindestens fünf Jahre  verheiratet gewesen 
ist. Wenn die Witwe mehrmals verheiratet war, wird auf die Gesamtdauer der Ehen abge-
stellt.

Es besteht kein Anspruch auf eine Witwenabfindung.
➟  Ihr Anspruch dauert bis zur Wiederverheiratung, dem Tod oder die Ablösung durch eine 

 Altersrente.

Der Witwer hat nur Anspruch, solange er ein Kind unter 18 Jahren hat.

Die Waise kann, wenn noch in Ausbildung, bis zum 25. Altersjahr eine Waisenrente erhalten.

AHV

Die Witwen- und Witwerrente beträgt 60 % der ganzen Invalidenrente, auf die der/die 
 Verstorbene Anspruch gehabt hätte (mit Tod im Rentenalter 60 % der Altersrente). 

Witwe und Witwen sind einander gleichgestellt.

 Anspruch, wenn der überlebende Ehegatte für den Unterhalt mindestens eines  Kindes auf-
kommen muss oder (beim Tod des Ehegatten) mindestens 45-jährig und mit diesem wenigs-
tens fünf Jahre verheiratet war. (Das Leistungsreglement der  Pensionskasse kann günstigere 
Bestimmungen enthalten).

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, besteht Anspruch auf eine Abfindung im 
 Betrag von drei entgangenen Ehegatten-Jahresrenten.

➟ Der Anspruch dauert bis zur Wiederverheiratung oder dem Tod.

BVG

Die Witwen- und Witwerrente beträgt 40 % des mutmasslich entgangenen Jahres verdiensts 
des/der verstorbenen Versicherten. Die Ehegattenrente wird ab dem Zeitpunkt, wo der/die 
Verstorbene das Renteneintrittsalter erreicht hätte halbiert.

Witwe und Witwen sind einander gleichgestellt. Es gibt (abgesehen von der Eheschliessung) 
keine spezifischen Anspruchsvoraussetzungen.

➟ Der Anspruch dauert bis zur Wiederverheiratung oder dem Tod.

MVG
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Details zu Ehegatten-Renten (Witwen-/Witwerrenten) 
massgebend ist der Todeszeitpunkt des Ehemanns bzw. der Ehefrau

Witwenrente Witwerrente gesch. Witwe/Witwer Witwen-/ Witwer-Abfindung

AHV Mindestens 1 «Kind» (Alter spielt keine 
 Rolle) oder mindestens 45-jährig und  
5 Ehejahre (können aus verschiedenen 
Ehen stammen). Anspruch bis 
Wiederver heiratung (Tod) oder 
 Ablösung durch Altersrente.

Nur solange als mindestens 1 Waise 
unter 18 Jahren (sie selbst kann, 
wenn in Ausbildung, die Waisen-
rente bis zum vollendeten 25. Alters-
jahr beziehen).

10 Ehejahre mit Verstorbenem  
(zu Lebzeiten) + «Kind» (Alter spielt 
keine Rolle) oder im Zeitpunkt der 
Scheidung mindestens 45-jährig: 
wenn mit Kind, aber keine 10 Ehe-
jahre, wie geschiedene Witwer.  
Der geschiedene Witwer ist einem 
Witwer gleich gestellt.

keine

BVG  
(Obligat.)

Unterhaltspflicht gegenüber mindes-
tens 1 Kind oder mindestens 45-jährig 
und 5 Ehejahre mit Verstorbenem  
(zu Lebzeiten); Reglement kann bessere 
Lösung vor sehen. Wenn sie nicht 
 wieder heiratet,  lebenslänglich ge-
schuldet.

Wie Witwe. Gleichstellung gesch. Witwe/Wit-
wer. Die Ehe muss mind. 10 Jahre 
gedauert  haben und ihr/ihm muss 
im Scheidungsurteil eine Rente 
(ZGB 124e/1 oder ZGB 126/1) zuge-
sprochen sein. Die Anspruchsdauer 
ist an die Unterhaltspflicht gekop-
pelt; Höhe: Alimente minus Hinter-
lassenenleistungen übrige Sozial-
versicherungen.

Abfindung in der Höhe von  
3 Jahresrenten (Witwen bzw. 
 Witwerrenten).

UVG Eigene rentenberechtigte Kinder (bzw. 
mit Kindern des Verstorbenen zusam-
menlebend) oder selbst zu mind. 67 % 
invalid oder Kinder hat, die nicht mehr 
rentenberechtigt sind, oder selbst über 
45-jährig. Wenn sie nicht wieder heira-
tet, lebenslänglich geschuldet.

Eigene rentenberechtigte Kinder 
(bzw. mit Kindern des Verstorbenen 
zusammenlebend) oder selbst zu 
mind. 67 % invalid. Wenn er nicht 
 wieder heiratet, lebenslänglich 
 geschuldet.

Gleichstellung gesch. Witwe/Wit-
wer.  Der geschiedene Ehegatte  
ist der Witwe bzw. dem Witwer 
gleichgestellt, wenn die verunfallte 
 Person ihm oder ihr gegenüber zu 
Unterhaltsbeiträgen verpflichtet 
war.

Nur für Witwe (gesch. Witwe)!  
abhängig von Ehedauer x-facher 
Jahresbetrag der entgangenen 
 Witwenrente: unter 12 Mte. 1×,  
12–59 Mte. 3×, ab 60 Mte. 5×.

MVG Ausser Tod keine weiteren Vorausset-
zungen; wenn sie nicht wieder heiratet, 
 lebenslänglich geschuldet (ab AHV-
Rentenalter des Verstorbenen nur noch 
halbes Rentenbetreffnis).

Wie Witwe. Gleichstellung geschiedene Witwe/
Witwer. Nur wenn und solang  
wie der/die Verstorbene ihm/ihr 
gegenüber zu Alimente-Zahlungen 
 verpflichtet war; Umfang der Unter-
haltbeiträge, höchstens 20 % des 
vers. Jahres verdiensts. Ab AHV-Ren-
tenalter nur noch halbes Renten-
betreffnis.

keine

Rente für

Waise

AHV-Basis massg. durchschn. 
Jahreseinkommen 

BVG letztversicherter 
Jahres verdienst 

UV letztversicherter  
Jahresverdienst

MV letztversicherter  
Jahresverdienst

40% 20 % 15 % 15 % 

Witwe 80%; im Rentenalter mit  
Verwitwetenzuschlag

60 % 40 % 40%

Witwer 80%; im Rentenalter mit  
Verwitwetenzuschlag

60 % 40 % 40 % 

Gesch. Wit-
we/Witwer

80%; im Rentenalter  
kein Verwitwetenzuschlag

– Wenn der/die Verstorbene Unter-
haltspflichtig war, wie Witwe/r

Unterhaltsbeiträge max. 20 % 

Quelle: gebo Sozialversicherungen, Pfaffhausen
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Die Vorsorgewelt in 2000 Zeichen

Versicherter Lohn
Manchmal scheint es dem Laien so, wie wenn die Pensionskassen-
leute extra kunstfertige Schikanen austüfteln, um ihre Aufgabe durch 
mathematische Zusatzschlaufen interessant zu gestalten. Als ob  
das ganze Leistungsgefüge der 2. Säule nicht genug kompliziert wäre,  
ist nicht einmal der versicherte Lohn normal. Was zählt denn hier  
als versicherter Lohn? Gilt netto, brutto oder irgendetwas, nach Gut-
dünken der Kasse?

Eine simple Gleichung mit ändernden Grössen

Letzteres ist nicht der Fall. Der versicherte Lohn entspricht dem 
 koor dinierten Lohn, der gesetzlich geregelt ist. Er erfordert eine 
 Berechnung, die aber gar nicht so schwierig ist: Der höchste 
 versicher bare  Jahreslohn entspricht im BVG-Obligatorium dem    
dreifachen der  maximalen AHV-Rente, aktuell 86 040 Franken. Der 
 Koordinationsabzug beträgt   ⅞  der maximalen AHV-Rente, aktuell 
25 095 Franken. 2021 beträgt der maximale koordinierte Lohn 
 entsprechend 60 945 Franken (86 040  – 25 095 bzw. 2  ⅛     der maxi-
malen AHV-Rente). Der minimale koordinierte Jahreslohn beträgt 
derzeit 3585 Franken. Da alle genannten Werte aus der AHV 
 abge leitet werden, ändern die absoluten Beträge praktisch jährlich. 

Wie so oft in der beruflichen Vorsorge sehen die entsprechenden 
Werte in der Praxis aber etwas anders aus als im Gesetz: Einerseits 
werden meist auch Löhne über den besagten 86 040 Franken ver-
sichert. Andererseits wird immer häufiger der Koordinationsabzug 
dem Arbeitspensum angepasst: Wer 50 % arbeitet, dem werden  
zur Berechnung des koordinierten Lohns nur 12 547.50 Franken  
(die Hälfte des Koordinationsabzugs) abgezogen. Im Resultat liegt 
der versicherte Lohn oft höher als oben skizziert.  

Wieso die Rechnerei? 

Weshalb wird denn nicht einfach der AHV-Lohn als versicherten  
Lohn genommen? Der Grund lässt sich aus dem Begriff «koordinier-
ter Lohn» erahnen: Die 2. Säule wird mit der 1. Säule koordiniert,  
auf dass sie im Alter gemeinsam ein Ersatzeinkommen von 60 %  
des letzten Lohns ergeben, wie es die Verfassung will. So ist die 
«Fort setzung der gewohnten Lebensweise» nach der Pensionierung 
 gewährt – und um die versicherungstechnischen Kompliziertheiten 
der  Altersvorsorge muss man sich dann auch nicht mehr scheren. 



Michael Krähenbühl: Wie haben Sie proparis ken-
nengelernt?

Corin Ballhaus: proparis ist mir als Vorsorgestiftung 
des Gewerbes schon länger ein Begriff. Ein direkter 
Kontakt ergab sich 2015, als ich im Auftrag des Ver-
bands Frauenunternehmen Partner für eine BVG-
Verbandsvorsorgelösung evaluiert habe. Dafür qua-
lifizierte sich proparis insbesondere auch aufgrund 
der langjährigen Erfahrung mit Selbstständigen. 

Zu einem Anschluss kam es damals aber nicht.

So ist es. Der Verband Frauenunternehmen hat 
 seinerzeit mit der BVG-Verbandsvorsorgelösung ein 
neues Angebot für seine Mitglieder geschaffen, star-
tete also mit einem Versichertenbestand von Null. 
Zu diesem Zeitpunkt kam darum nur ein Kollektivan-
schluss an eine Sammelstiftung in Frage. Wenn der-
einst der Versichertenbestand eine entsprechende 
Grösse aufweisen wird, ist die proparis-Lösung aber 
eine valable Option, da sie inhaltlich wie admini-
strativ den Bedürfnissen des Verbands entspricht. 
Zudem haben wir proparis im Gegensatz zu anderen 
Anbietern als sehr lösungsorientiert erleben dürfen. 
Die Vorabklärungen, die die Vorsorgestiftung getrof-
fen hat, waren für uns als branchenübergreifender 
Berufsverband ausgesprochen wertvoll. So besteht 
weiterhin ein partnerschaftlicher Kontakt.

Hat Sie Ihr Engagement für die selbstständigen 
Unternehmerinnen zu Ihrem Finanzratgeber 
 inspiriert?

Die Inspirationen stammen aus den zwanzig Jahren, 
die ich mich beruflich oder nebenberuflich schon mit 
Geld- und Vorsorgethemen beschäftige und damit, 
wie sie sich verständlicher vermitteln lassen. Aber 
ja, einige der Fragestellungen stammen tatsächlich 
aus den Erfahrungen mit der Vorsorgesituation 
selbstständiger Unternehmerinnen. Unser Vorsor-
gesystem ist ja überwiegend auf Angestellte aus-
gerichtet. Wenn sich nun Selbstständige – egal ob  
es sich um Frauen oder Männer handelt – freiwil - 
lig einer beruflichen Vorsorgelösung anschliessen 
möchten, gleicht ihre Suche oft einer wahren 
 Odyssee. Sammeleinrichtungen dürfen sie von 

 Gesetzes wegen nicht anschliessen. Und für viele 
Berufe existieren heute keine Verbände oder keine 
mit einer BVG-Lösung. Diese Erfahrungen haben 
den Verband Frauenunternehmen damals bewogen, 
eine entsprechende Lösung für seine Mitglieder 
 anzubieten.

Dann würden Sie die Einführung eines BVG- 
Obligatoriums für Selbstständige begrüssen? 

Im Grundsatz ja. Denn der Dreiklang von staatlicher, 
beruflicher und privater Vorsorge macht nach mei-
nem Dafürhalten nach wie vor Sinn und sollte als 
 solches auch Selbstständige einschliessen. Ich be-
fürchte jedoch, dass sich die Angebotssituation in 
der 2. Säule dadurch nicht wesentlich verbessern 
würde, ist doch die Zielgruppe der Selbstständigen 
für viele Vorsorgeanbieter «Terra Incognita», da sie 
mit deren Einkommensverhältnissen und Vorsorge-
bedürfnissen wenig vertraut sind.

Anderseits sieht ja der Gesetzgeber bereits  
heute vor, dass sich Selbstständige eine  grosse 
Säule 3a aufbauen können. Halten Sie dies für 
 keine valable Alternative?

Bezogen auf den Aufbau von Vorsorgevermögen ist 
dies durchaus eine Alternative – vorausgesetzt, die 
Vorsorgenehmenden entscheiden sich für eine 
Wertschriftenlösung. Denn Säule-3a-Konten sind 
aktuell schlechter verzinst als das BVG-Altersgutha-
ben. Für viele Selbstständige ist aber entscheidend, 
dass sie ihr Vorsorgevermögen im Alter vollständig 
oder teilweise als Rente beziehen können, was ihnen 
Säule-3a-Lösungen nicht bieten. Dabei geht es weni-
ger um die bis zum Lebensende gesicherte BVG-
Rente, als vielmehr darum, dass sie sich so nach 
dem Rückzug aus dem Berufsleben nicht um die 
Weiteranlage des ausbezahlten Alterskapitals zu 
kümmern brauchen. Hinzu kommt, dass sie mit der 
Säule-3a-Lösung keine Anwartschaft auf eine Hin-
terlassenenrente auslösen – weder vor noch nach 
ihrem Rückzug aus dem Berufsleben. Zudem ist das 
Altersguthaben in der 2. Säule im Insolvenzfall des 
Anbieters dank dem BVG-Sicherheitsfonds besser 
abgesichert, als in der Säule 3a.

Sind sich Selbstständige ihrer Vorsorge situation 
bewusster als Angestellte, die das in der 2. Säule 
angesparte Vermögen nicht als ihres betrachten, 
wie dies eine  aktuelle Studie belegt? 

Selbstständigen, die von ihrer Erwerbstätigkeit le-
ben, ist das Vorsorgethema eindeutig näher, da sie 
die AHV- und BVG-Beiträge im Gegensatz zu Lohn-
empfängern selbst abrechnen und ja sowohl Arbeit-
geber- als Arbeitnehmerbeiträge übernehmen. 
Frauen wählen die Selbstständigkeit allerdings oft, 
um Beruf und Familie vereinbaren zu können. So 
 belegt die Studie der KMU Frauen Schweiz, dass von 
den knapp 150 000 selbstständig erwerbstätigen 
Frauen ohne Mitarbeitende nur knapp ein Drittel 
Vollzeit arbeitet. Die Teilzeiterwerbstätigen weisen 
normalerweise eine Wochenarbeitszeit von lediglich 
16.5 Stunden auf. Mit einem solch geringen Pensum 
dürften sie nur einen kleineren Anteil zum Familien-
einkommen beitragen. Auch ein Anschluss an eine 
Pensionskasse ist so kaum möglich. 

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht,  
dass Frauen im Alter über einen Drittel  weniger 
Rente erhalten.

Ob dies auch auf die erwähnten Frauen zutreffen 
wird, wissen wir erst, wenn sie in Rente gehen. Bis 
dahin kann sich ihre Vorsorgesituation noch in die 
eine wie die andere Richtung verändern – sei es, weil 

Über 60 Jahre:
SICHER WIE DIE SCHWEIZ.

Wenn es um Geld und Vorsorge geht, gilt Weitsicht vor Sorge –  
vor allem für Frauen

Souverän planen  
für alle Lebenslagen
Michael Krähenbühl, Geschäftsführer proparis, im Sommergespräch  

mit Corin Ballhaus, Autorin des Ratgebers «Frauenpower in Finanzfragen –  

Souverän planen für alle Lebenslagen»  

AHV-Rentner/innen zwischen 65/64 und 75 Jahren (n = 3855).

Die Kapitalbezüge der 2. und 3. Säule wurden in Renten umge-
wandelt.

Quelle: SAKE/SESAM 2012, Berechnungen BFH.

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
1. Säule:
AHV-Rente

2. Säule:
Berufliche
Vorsorge

3. Säule:
Private
Vorsorge

Gesamte
Altersrente

2.7 %

63.0 %
54.4%

37.1%

Gender Pension Gap insgesamt und nach Säulen

http://www.proparis.ch
https://proparis.ch/


sie ihr Arbeitspensum erhöhen und nach der Fami-
lienzeit beruflich voll durchstarten, sich scheiden 
lassen oder ihr Partner stirbt. Nachweisen lässt sich 
die besagte Rentendifferenz bislang nur für die heu-
tige Generation von Rentnerinnen, deren typischer 
Lebensweg aber ein anderer war. Gleichwohl wird 
der sogenannte Gender Pension Gap von Politik und 
Medien ungesehen zum Zukunftsbild der Frauen 
 gemacht oder gar als Benachteiligung durch das 
Vorsorgesystem dargestellt.

Inwiefern war die Erwerbs- und Lebensbiographie 
der heutigen Rentnerinnen anders?

Für das Gros von ihnen war es völlig selbstverständ-
lich, mit der Heirat und Familiengründung ihre Er-
werbstätigkeit aufzugeben. Selbst nach dem Aus-
zug der Kinder sind viele von ihnen nicht mehr ins 
Erwerbsleben zurückgekehrt. Bis 1988 hätten sie 
dafür sogar die ausdrückliche oder stillschweigende 
Einwilligung ihres Ehemanns benötigt. Solange sie 
verheiratet geblieben sind, ihr Ehemann eine aus-
reichende Rente erhält und er zusätzliches Vermö-
gen aufbauen konnte, ist die Rentendifferenz für 
 diese Frauen kaum spürbar. Mit voller Härte trifft die 
Rentendifferenz dagegen geschiedene Rentnerin-
nen, denn das Vorsorgesystem geht bis heute vom 
klassischen Familienbild aus. Besonders hart trifft 
es diejenigen, deren Ehe nach dem bis 2000 gelten-
den Scheidungsrecht geschieden wurde, als noch 
kein Ausgleich des BVG-Vermögens erfolgte. Selbst 
die Scheidung nach neuem Recht hat diese Genera-
tion von Frauen nur bedingt bessergestellt, da das 
BVG erst seit 1985 obligatorisch ist und damit das zu 
teilende BVG-Vermögen unter Umständen noch ge-
ring war. 

Was erwartet die künftige Generation von  
Rentnerinnen?

Der Anteil der Frauen am Arbeitsmarkt wächst seit 
Jahren kontinuierlich. Bei den Abschlüssen an Fach-
hochschulen haben sie die Männer zahlenmässig 
sogar schon überholt. Inzwischen kehren vier Fünf-
tel der Frauen innerhalb eines Jahrs nach der Geburt 
des ersten Kindes ins Erwerbsleben zurück, aller-
dings nur selten Vollzeit, weil sie immer noch den 
Grossteil der Familienarbeit übernehmen. Reduzie-
ren sie ihre Erwerbstätigkeit in einem Umfang, der 
keinen Anschluss mehr an eine Pensionskasse er-
möglicht, vermindern sie so ihre Rentenansprüche 

empfindlich. In der 1. Säule sorgen dagegen Erzie-
hungsgutschriften und das AHV-Splitting für eine 
Angleichung der Renten. 

Was raten Sie diesen Frauen?

Ich betrachte es als Errungenschaft und Privileg 
unserer Gesellschaft, die eigene Erwerbsbiografie 
selbst bestimmen zu können – was gleichermassen 
für Frauen wie für Männer gilt. Solange aber das Vor-
sorgesystem die Vielfalt an Arbeitsmodellen und Le-
bensentwürfen nicht berücksichtigt, ist es an jeder 
und jedem Einzelnen, sich frühzeitig den Überblick 
zu verschaffen, welche finanziellen Konsequenzen 
ein Abweichen von der Norm der lückenlosen Voll-
zeitbeschäftigung und des klassischen Familien-
bilds auf die zukünftigen Rentenansprüche hat. So 
ist das Konkubinat gesetzlich nicht geregelt. Gerade 
Konkubinatspaare sollten darum nicht nur den 
 Aspekt der Beitragsjahre und des Arbeitspensums 
berücksichtigen, sondern insbesondere die Un-
wägbarkeiten auf dem Lebensweg, wie Jobverlust, 
Trennung vom Partner, Tod oder Invalidität des 
 Partners berücksichtigen. So wird frühzeitig sicht-
bar, wo sich Vorsorgelücken auftun könnten oder 
 bereits aufgetan haben. Je früher der Überblick 
 besteht, desto mehr Zeit bleibt und desto leichter 
wird es ihnen fallen, vorausschauend und in fairer 
Absprache mit dem Partner finanziellen Ausgleich 
zu schaffen, sei es durch das Begleichen der AHV-
Beiträge, durch den Aufbau einer privaten Vorsorge 
oder den Einkauf in die 2. Säule vor der Pensionie-
rung. 

Ist denn die oder der Einzelne überhaupt in der 
Lage, sich diesen Überblick zu verschaffen?

Das ist in der Tat aufwendig und vielleicht auch mit 
ein Grund für das geringe Interesse der Bevölkerung 
an ihrer eigenen Vorsorge respektive für ihre Kapi-
tulation vor der Komplexität. Könnten die Versicher-
ten auf Knopfdruck eine Gesamtübersicht über ihre 
 Vorsorgesituation abrufen, die finanziellen Auswir-
kungen möglicher nächster Lebensstationen ein-
fach simulieren und würden sie aus einer solchen 
Anwendung ersehen, wie sie drohenden Vorsorge-
lücken vorbeugen können, wären sie besser infor-
miert, würden frühzeitig Eigenverantwortung über-
nehmen und könnten qualifizierte Entscheide 
treffen. Davon bin ich überzeugt. Die umfassende 
 Finanz- und Vorsorgeplanung durch die Kunden-

betreuerin der Bank, den Vorsorgespezialisten der 
Versicherung oder eine unabhängige Finanzplanerin 
kann ein solches Finanzcockpit nicht ersetzen und 
soll es gar auch nicht. Es würde aber auch den Bera-
terinnen und Berater die Arbeit erheblich erleich-
tern.

Abschliessend eine Frage aus aktuellem Anlass: 
Was halten Sie von der vorgesehenen Erhöhung 
des Rentenalters für Frauen?

Wir leben länger, möchten also länger Rente erhal-
ten. Da ist es nur logisch, das AHV-Rentenalter zu er-
höhen. Wer dagegen ist, müsste im Gegenzug eine 
Erhöhung der AHV-Beiträge oder eine Kürzung der 
AHV-Renten befürworten, wenn das Sozialwerk in 
Balance gehalten werden soll. Andere Stellschrau-
ben stehen dem Gesetzgeber nicht zur Verfügung. 
Eine Sanierung aus artfremden Quellen wie der 
Mehrwertsteuer kann keine Dauerlösung sein. Vor 
weiteren Erhöhungen des Rentenalters – und die 
werden zweifelsohne folgen – zunächst das Renten-
alter zu harmonisieren – macht für mich ebenso 
Sinn, zumal die Gründe für die einseitige Senkung 
des Rentenalters für Frauen anno 1957 und 1964 auf 
63 und 62 Jahre undurchsichtig sind und das gleiche 
Rentenalter schon 1948 zur Einführung der AHV 
galt, was auch in weiten Teilen der Welt Usanz ist. 

Über 60 Jahre:
SICHER WIE DIE SCHWEIZ.

Beschäftigungsgrad

1991

0 % 20 %  40 %  60 %  80 % 100 %

2020

1991

0 % 20 %  40 %  60 %  80 % 100 %

2020

Frauen

Männer

50.9

40.9

22.2 27.0

35.5 23.6

92.2

81.7

3.5 4.2

11.8 6.5

■■■   Vollzeit 90–100 %

■■■   Teilzeit 50–89 %

■■■   Teilzeit unter 50 %

Quelle: BFS – Schweizerische 
Arbeitskräfteerhebung 
(SAKE)  © BFS 2021

Das Buch will Frauen Mittel an die Hand geben, um sich 
auf ihrem Lebensweg selbstbestimmt mit Geldfragen 
auseinanderzusetzen. Es will ihnen elementares Finanz-
wissen zu den einzelnen Lebensstationen sowie prakti-
sche Tipps und Denkanstösse vermitteln. Kurzum: Es 
will die Leserinnen befähigen, ihre eigene Finanzpower 
zu entdecken.

Beantworten Sie folgende Frage und nehmen  
Sie an der Verlosung teil:

Wie hoch war das ordentliche 
 Rentenalter von Frauen, als die 
AHV 1948 eingeführt wurde?

Senden Sie Ihre Antwort bitte bis zum   
31. Juli 2021 an info@proparis.ch.

Unter den richtigen Einsendungen verlost proparis 10 Exempla-
re des Ratgebers «Frauenpower in Finanzfragen – Souverän 
planen für alle Lebenslagen», erschienen im Frühjahr 2021 im 
Verlag Beobachter Edition (ISBN 9783-038-75-323-0) sowie  
20 Gutscheine für einen vergünstigten Bezug des Buchs. Die 
Gewinner/innen werden direkt benachrichtigt. Über den Wett-
bewerb wird keine Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung 
ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

proparis verlost

des Finanzratgebers 

10 Exemplare

http://www.proparis.ch
http://www.proparis.ch
https://proparis.ch/
mailto:info%40proparis.ch?subject=Verlosung
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News
Buchtipp von Anne Yammine

Ein wertvoller Begleiter in allen Lebenssituationen

Ökonom Kurt Häcki verfasst bereits zum siebten Mal ein gewichtiges, gut verständliches 
Update zu den Schweizer Sozialversicherungen. In seinem neuen Buch kommt neben AHV/IV, 
BVG, ALV, KVG, UVG, EL und FamZ neu auch die Erwerbsersatzordnung (EO) hinzu. Der 
versierte Sozialversicherungsexperte Häcki hat sein Standardwerk aktualisiert und verfei-
nert. Dieses wird für betroffene Personen, Verantwortliche im Personalbereich sowie Juris-
tinnen und Juristen gewiss zum wertvollen Begleiter für alle denkbaren Lebenssituationen 
und deren sozialversicherungsrechtlicher Erfassung werden.
Wie in allen bisherigen Ausgaben hat der Autor das Konzept des praxisorientierten Ansatzes 
aufrechterhalten. Seine Hauptfrage lautet: Was muss in einzelnen Zweigen der Sozialversi-
cherung beachtet werden, wenn ein bestimmtes (Lebens-)Ereignis eintritt? Anhand dieser 
Frage erläutert Häcki Bedingungen, Leistungen etc., die in den einzelnen Gesetzen, Verord-
nungen, Weisungen und Gerichtsentscheiden gelten und zu beachten sind.
Die vielen praktischen Beispiele erleichtern dem Lesenden das Verständnis der jeweiligen 
Rechtsgrundlagen. Jedes Kapitel wird mit einer knackigen Fallbeschreibung eröffnet und 
anhand dieses Beispiels weitergesponnen. Der eminente Vorteil von Häckis Werk besteht 
darin, dass die einzelnen Kapitel für sich alleine gelesen werden können, da bei jedem 
Ereignis immer auf alle betroffenen Zweige der Sozialversicherung eingegangen wird. Dies 
führt zwar zu einigen Redundanzen, die dem Autor aber gerne nachgesehen werden. Häckis 
Übersichten, Kurzfassungen und auch im Anhang reichhaltig angeführten Hilfsmittel erlau-
ben eine rasche Orientierung im Dschungel unserer Sozialversicherungen. Der Autor geht wo 
immer nötig ins Detail, bleibt aber stets kurz und klar in seinen Formulierungen.

Sozialversicherungen in der Schweiz –  
Ereignisse aus dem Lauf des Lebens einer 
 unselbständig erwerbstätigen Person
Kurt Häcki. Informationsstelle AHV/IV 2021. 
7. Auflage. 364 Seiten. CHF 50.–.
ISBN 978-3-033-06 883-4

News

Umstrittene Brokergebühren
Im Juni wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, 
wie sie dazu stehen, dass die SGK des Ständerats auf eine 
Regelung der Brokergebühren in der 2. Säule verzichtet. Die 
Antwort ist deutlich: Mehr als drei Viertel der Stimmen halten 
ein Verbot der sogenannten Courtagen nach wie vor für nötig, 
um Interessenskonflikte zu vermeiden. Rund 27 % finden den 
Entscheid gut, die Entschädigung der Brokergebühren nicht zu 
regeln, damit die Vertragsparteien frei entscheiden können. 

FRAGE DES MONATS

■■   Guter Entscheid, die Entschädigung soll von  
den Vertragsparteien frei geregelt werden.

■■   Courtagen sollten generell verboten werden,  
um Interessenskonflikte zu vermeiden.

ABSTIMMEN >

Nehmen Sie an der Frage des Monats Juli teil:
In der neuen Frage geht es um die Anlagen: Wie wird wohl die 2. Jahreshälfte?

Versicherer

Swiss Life meldet  
hohe Nachfrage nach  
teilautonomen Lösungen 

Swiss Life konnte 2020 die massgeben-
den periodischen Prämien aus ihrem 
Kollektivversicherungsbestand auf 
3729 Mio. Franken steigern (2019: 
3661 Mio. Franken). Die Bruttoprämien 
sanken um 18 %, was auf die ausseror-
dentlich hohen Einmalprämien zurück-
zuführen ist, die Swiss Life 2019 auf-
grund des Rückzugs der Axa aus dem 
Vollversicherungsgeschäft schreiben 
konnte. Swiss Life erzielte im Ge-
schäftsjahr 2020 ein positives Betriebs-
ergebnis von 115 Mio. Franken, ver-
zeichnete eine Zunahme der Anzahl 
Verträge um 2 % auf 47 945 und weist 
damit erneut ein Bestandswachstum 
aus. Gegenüber dem Vorjahr stieg der 
Neugeschäftsanteil bei den teilautono-
men Lösungen auf 48 % des gesamten 
Neugeschäfts (2019: 19 %). Mehr zu 
den Ergebnissen verschiedener Versi-
cherer lesen Sie in einem Webartikel 
der «Schweizer Personalvorsorge».

Versicherer

Verhaltenes Neugeschäft  
bei Pax 

Das Neugeschäft in der beruflichen 
Vorsorge der Pax ist mit einem Prä-
mienvolumen von 6.2 Mio. Franken 
verhalten ausgefallen. Der Rückgang 
bei den Einmaleinlagen sowie Prä-
mienabnahmen infolge von Kündigun-
gen führten dazu, dass die Brutto-
prämien 2020 bei 445.2 Mio. Franken 
und damit unter dem Vorjahreswert 
lagen. Die Kunden werden über die 
Legal Quote mit rund 94.6 % (Vorjahr: 
96.2 %) an den Erträgen beteiligt.

 Pax

Sozialversicherungen 
in der Schweiz

Ereignisse aus dem Lauf des 
Lebens einer unselbständig 
erwerbstätigen Person

Kurt Häcki

7. Auflage 2021

Das Standardwerk in 7. Auflage 

Das bewährte Handbuch für betroffene Personen, Mitarbeitende bei Sozialver-
sicherungen, Verantwortliche im Personalbereich sowie Juristinnen und Juristen. 

Anhand von Fallbeispielen aus dem Leben einer unselbständig erwerbstätigen Person 
wird in diesem Buch der Weg durch die Zweige der Sozialversicherungen aufgezeigt. 

• Einleitung
• Eine Lehrstelle wird angetreten
• Die erste Arbeitsstelle wird angetreten
• Ein Unfall 
• Der Sprachaufenthalt im Ausland 
• Die Arbeitsstelle wird aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt 
• Konkurs des Arbeitgebers 
• Kurzarbeit wird eingeführt 
• Ein ganz normaler Stellenwechsel 
• Die fristlose Kündigung 
• Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
• Der krankheitsbedingte langfristige Arbeitsausfall 
• Aufgabe der Erwerbstätigkeit infolge Schwangerschaft 
• Unterbruch der Erwerbstätigkeit infolge Schwangerschaft 
• Reduktion einer Vollzeit- in eine Teilzeitarbeitsstelle 
• Heirat  
• Scheidung 
• Ein Haus wird gekauft und mit Pensionskassengeldern mitfinanziert 
• Ein tödlicher Unfall 
• Tod des Lebenspartners 
• Die vorzeitige Pensionierung 
• Die ordentliche Pensionierung 
• Erwerbstätigkeit nach der Pensionierung 

Impressum
Herausgeberin: Informationsstelle AHV/IV
Redaktion: Kurt Häcki 
Druck: Abächerli Media AG, Sarnen
Stand: Juli 2021
© Informationsstelle AHV/IV 
ISBN 978-3-033-06883-4 So

zi
al

ve
rs

ic
h

er
u

n
g

en
 in

 d
er

 S
ch

w
ei

z 
20

21

IV
EO

AHV
BVG

ALV
KVG

UVG
EL

FamZ
AHV BU Sozialversicherungen UG 21-05.indd   1-3 25.05.21   10:26

27%

73%

Broker

Ständerat will  
keine gesetzliche Regelung

Der Ständerat will, dass Vermittlungs-
tätigkeiten nicht im Gesetz geregelt 
werden. Diese Regulierung würde die 
Wahlfreiheit der Unternehmen begren-
zen und zu einer Benachteiligung der 
KMU führen, befand eine Mehrheit. 
Der entsprechende Artikel wurde mit 
28 zu 14 Stimmen gestrichen. (sda)

https://vps.epas.ch/unsere-zeitschriften-im-ueberblick/schweizer-personalvorsorge/frage-des-monats
https://vps.epas.ch/unsere-zeitschriften-im-ueberblick/schweizer-personalvorsorge/akzent/artikel/teilautonome-loesungen-auf-dem-vormarsch
https://www.pax.ch
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News Wie viele Milliarden dürfen’s denn sein? 
 Während es bei zahlreichen AHV-Rentnerinnen 
und -Rentnern auf jeden Franken ankommt, 
summiert sich die Finanzierung dieser einzelnen 
Franken zu gewaltigen Summen: 12 Milliarden 
Franken Einnahmen der Nationalbank aus Nega-
tivzinsen, rückwirkend seit deren Einführung 
2015, möchte eine Allianz aus Links und Rechts 
der AHV zukommen lassen. Mit der eigentlichen 
AHV-Reform hat dies noch gar nichts zu tun.

Geradezu bescheiden nimmt sich der obige 
Betrag für amerikanische Dimensionen aus:  
250 Milliarden Dollar sollen hier helfen, Chinas 
Einfluss einzudämmen. Für einmal war sich der 
zerstrittene US-Senat ziemlich einig – der Segen 
eines gemeinsamen Feindbildes wirkte. 

Fast so viel Geld bringt ein anderes Feindbild 
vieler alleine auf die Waage: Jeff Bezos. Der Ama-
zon-Gründer ist 185 Milliarden Dollar schwer, 
was ihn zum reichsten Mann der Welt macht. 
Steuern zahlt er indes, wie alle US-Multimilliar-
däre, praktisch keine, wie jüngst enthüllt wurde. 
Während Bezos zu diesen Enthüllungen schweigt 
(und bald ins All fliegt), betonte Warren Buffett, 
dass er sein ganzes Vermögen für gute Zwecke 
spende. 

Wenig abgewinnen   
kann diesem Argument die  
österreichische Millionärserbin Marlene Engel-
horn: Buffetts Vorgehen nennt sie «Philantro-
kapitalismus». Für Engelhorn sollte es nicht am 
einzelnen liegen, wie er sein Geld spenden 
möchte, sondern an der Gesellschaft, in dem 
insbesondere Erbschaften massiv besteuert 
werden. So gelangt das Geld zum Staat, der es 
dann verwenden kann – beispielsweise zur 
 Finanzierung der AHV.

AHV

Parlament erhöht das AHV-Renten-
alter der Frauen um ein Jahr 

Der Nationalrat hat wie zuvor der Ständerat der 
Erhöhung des Rentenalters für Frauen von 64 auf 
65 Jahre zugestimmt. Konkret würde die AHV mit 
dem höheren Frauenrentenalter über zehn Jahre 
hinweg um rund 10 Mrd. Franken entlastet. Aller-
dings wird ein beträchtlicher Teil der Entlastung für 
Ausgleichsmassnahmen zugunsten der zunächst 
betroffenen Frauen gebraucht. Deshalb wird  
die Mehrwertsteuer erhöht. Nach wie vor wird 
zwischen den Räten gefeilscht, um wieviel die Sätze 
angehoben werden sollen. Beide Räte blieben 
unter den Anträgen des Bundesrats: eine Auf-
stockung um 0.7 Prozentpunkte beim Normalsatz 
sowie 0.2 Prozentpunkte für den reduzierten  
Satz und 0.3 Prozentpunkte für den Hotelleriesatz. 
Zudem will sich eine Mehrheit im Nationalrat bei 
der Nationalbank bedienen, um die AHV zu stabili-
sieren. SVP, SP und Grüne setzten sich hier gemein-
sam durch. Konkret sollen Gewinne der National-
bank aus Negativzinsen dem Sozialwerk zugeführt 
werden. (sda)

Mehr Bezüger von Altersrenten 

Im Dezember 2020 erhielten 2 438 800 Personen  
in der Schweiz oder im Ausland eine Alters- und 
201100 Personen eine Hinterlassenenrente. Im 
Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Bezüger von 
Altersrenten um 1.5 % und damit um netto 35 000 
Personen zugenommen. Davon sind 6800 Renten 
an Personen mit Wohnsitz im Ausland ausgerichtet 
worden. Im Jahr 2020 entrichteten die Versicherten 
Beiträge in der Höhe von 34.1 Mrd. Franken.  
Der Bund als zweitwichtigste Finanzierungsquelle 
steuerte 9.3 Mrd. Franken bei. Über das Mehr-
wertsteuerprozent zugunsten der AHV wurden 
Ein nahmen von 2.9 Mrd. Franken erzielt. Dies geht 
aus der AHV-Statistik 2020 hervor.

 AHV-Statistik

Gesundheitskosten

Medikamente sind teils  doppelt so 
teuer wie sie eigentlich sein sollten 

Curafutura hat die ausgabenstärksten Medikamen-
te aus der Liste der diesjährigen Dreijahresüber-
prüfung auf ihre Preispolitik untersucht. Teilweise 
ist der aktuelle Preis um beinahe 100 % höher als er 
eigentlich sein sollte. Vor allem das Antiepileptikum 
Lyrica oder etwa das Antianämikum Aranesp sind 
nach Berechnungen von curafutura stark überteu-
ert. Würden alle Medikamente dieser Tranche 2021 
korrekt berechnet, ergäbe sich ein Einsparpotenzial 
von rund 250 Mio. Franken. (sda)

Verbände

PK-Netz gewinnt weiter an Breite 

Die Geschäftsleitung des Zentralverbands (ZV) 
«Öffentliches Personal Schweiz» hat beschlossen, 
per 1. Juni 2021 dem PK-Netz beizutreten. Dies,  
um dem Anliegen einer guten Altersvorsorge ver - 
bandsintern mehr Gewicht zu verleihen. Per Januar 
2021 hatte sich bereits der Schweizer Berufsver-
band der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
(SBK) angeschlossen. Die PK-Netz-Mitgliederver-
bände repräsentieren rund 540 000 Mitglieder in 
verschiedensten Branchen.

Kurzarbeitsentschädigung

Bund verstärkt Kampf gegen 
 Missbrauch

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ver-
dreifacht seine Kapazitäten im Bereich der Miss-
brauchsbekämpfung beim Bezug von Kurzarbeits-
entschädigung (KAE). Seit Anfang Juni 2021 stehen 
dem Seco die geplanten zusätzlichen externen 
Revisoren nach intensiver Schulung zur Verfügung. 
Die Arbeitgeberkontrollen können damit deutlich 
intensiviert werden.

https://www.tagesanzeiger.ch/wie-die-frauen-die-ahv-retten-sollen-289116848809
https://www.welt.de/wirtschaft/article231683239/USA-Gegen-Chinas-Einfluss-Senat-verabschiedet-250-Milliarden-Dollar-Paket.html
https://www.handelszeitung.ch/panorama/us-superreiche-wie-jeff-bezos-oder-elon-musk-zahlten-kaum-steuern
https://www.derstandard.at/story/2000126792517/millionenerbin-marlene-engelhorn-besteuert-mich-endlich
https://www.derstandard.at/story/2000126792517/millionenerbin-marlene-engelhorn-besteuert-mich-endlich
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/statistik.html
http://www.pk-netz.ch
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-83832.html
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News

Themenvorschau
Die Septemberausgabe
behandelt das Thema

«Nachhaltige Anlagen».

Karikatur des Monats

Sport und Bewegung durch Covid zurückgegangen  |  «Das bedeutet noch mehr Kranke, die uns 
Geld kosten werden ...».   |  «Aber weniger Unfälle, die uns das Geld aus der Tasche ziehen!»

Nachhaltige Investments

Volumen in der Schweiz 
nimmt weiter zu 

Wie die aktuelle «Schweizer Markt-
studie Nachhaltige Anlagen 2021» 
zeigt, legte das Volumen nachhaltiger 
Anlagen in der Schweiz im Jahr 2020 
auf 1520.2 Mrd. Franken zu, was einem 
Wachstum um 31% gegenüber 2019 
entspricht. Das erneute Marktwachs-
tum ist gemäss den Studienautoren im 
Wesentlichen auf zwei Hauptfaktoren 
zurückzuführen: Einerseits auf den 
vermehrten Einsatz von nachhaltigen 
Anlageansätzen auf bestehende Ver-
mögen und andererseits auf die posi-
tive Marktperformance im Jahr 2020, 
die für rund ein Drittel des beobach-
teten Wachstums verantwortlich ist. 
Weiter zeigen die von Swiss Sustaina-
ble Finance (SSF) erhobenen Daten die 
zunehmende Bedeutung von Impact-
Investing-Konzepten.

Umfrage

Schweizer treiben wegen Pandemie weniger Sport 

In Europa liegt die Schweiz hinter Finnland und Schweden auf dem dritten Platz 
der sportlichsten Länder. Dieser Podiumsplatz kommt wegen Corona ins Wanken, 
wie eine repräsentative Umfrage der Groupe Mutuel zeigt. 45 % der Schweizer 
haben sich im letzten Jahr nämlich weniger bewegt. Das Fitnesslevel sank auf  
einer Skala von 1 bis 6 von 4.1 auf 3.6. Die Gruppe der 30- bis 44-jährigen ist vom 
 Coronabedingten Bewegungsmangel besonders stark betroffen. Die fehlende 
Bewegung, mangelnder sozialer Austausch und wirtschaftliche Ängste haben  
auch dazu geführt, dass die psychische Gesundheit leidet. Laut der Umfrage sind 
 hiervon besonders junge Menschen und Frauen betroffen. 40 % der 18- bis 
25-jährigen und 38 % der befragten Frauen gaben an, dass sich ihre mentale 
Gesundheit seit Pandemiebeginn verschlechtert hat.

Nachhaltige Investments

Studie konstatiert 
 Nachholbedarf 

Trotz Pandemie haben die Schweizer 
Pensionskassen 2020 eine gute Per-
formance erzielt, die Ergebnisse der 
Kassen variieren aber stark. Dies 
stellen die Autoren der 21. Pensions-
kassenstudie von Swisscanto fest. Die 
Wertschwankungsreserven steigen, 
was den Spielraum für eine bessere 
Verzinsung für die Versicherten erhöht. 
Erstmals enthielt die Studie einen 
ausführlichen Fragekatalog zu Umwelt-
standards und nachhaltigem Investie-
ren. 25 % der Kassen haben demnach 
ESG-Kriterien eingeführt. Nur 4 % 
haben allerdings ein CO2-Reduktions-
ziel, hier bestehe Nachholbedarf. Die 
Umverteilung von den Aktiven zu den 
Rentnern hat sich 2020 verlangsamt, 
bleibt aber bestehen. Sammelstiftun-
gen nehmen gemäss der Studie eine 
höhere Umverteilung in Kauf, da sie im 
Dilemma stehen zwischen Anpassung 
der technischen Parameter und Wett-
bewerbsfähigkeit. Knapp zwei Drittel 
der öffentlich-rechtlichen Kassen 
haben im Übrigen das Rentenalter 65 
für Frauen bereits vorweggenommen. 

https://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/2021_06_07_SSF_Swiss_Sustainable_Investment_Market_Study_2021_E_final_Screen.pdf
https://www.groupemutuel.ch/de/Privatkunden.html
https://www.swisscanto.com/ch/de/is/vorsorgen/pensionskassenstudie.html


Berufliche Vorsorge
Ständige Weiterbildung

Luzerner Tagung 
zum Vorsorgerecht 2021
Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen

Donnerstag, 9. September 2021, Luzern

Die Tagungsreihe des Luzerner Zentrums für Sozialversiche rungsrecht 

und vps.epas behandelt jährlich einen aktuellen Schwerpunkt in der 

Rechtsentwicklung und Rechtsprechung. Diese Weiterbildung im Bereich 

Sozialversicherungsrecht befasst sich im 2021 mit Fragen rund um 

Teilliquidationen. Diese sind sehr spezifisch zu betrachten und abhängig 

von Struktur, rechtlicher Form und Lage der Vorsorgeeinrichtung.

Teilliquidationsreglement: Hinweise  
für die Praxis
Dr. Sabina Wilson

Fallstricke bei Teilliquidationen
Reto Leibundgut

Teilliquidation aus Sicht der Aufsichts
behörde
Christina Ruggli

Rechtsprechung zur Teilliquidation
Hanspeter Konrad

Teilliquidation patronaler Wohlfahrtsfonds
Jürg Brechbühl

Die Rolle des Sicherheitsfonds bei 
 Teilliquidationen
Beat Christen

Zielgruppe 
Die Tagung richtet sich an Juristen, die 
sich aufgrund ihrer Tätigkeit mit aktuellen 
Fragen des Sozialversicherungsrechts 
befassen müssen und an Geschäftsführer 
von Vorsorge einrichtungen, Pensions
versiche rungs  experten und Wirt schafts
prüfer, die in ihrer täglichen Arbeit mit 
praktischen Abwicklungsfragen der beruf
lichen Vorsorge konfrontiert sind.

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch. Programmänderungen vorbehalten.

Credit PointsMitveranstalterOrt
Universität Luzern, 
Frohburgstrasse 3,  
6002 Luzern

Falls die epidemiologische 
Lage eine Präsenzveran
staltung nicht erlaubt, wird 
die Tagung online durchge
führt.

Zeit
13.00 – 16.45 Uhr

Kosten, Credit Points und 
Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte 
Simone Ochsenbein 
+41 (0)41 317 07 23 
so@vps.epas.ch 
vps.epas.ch

https://vps.epas.ch/aus-und-weiterbildung/staendige-weiterbildung/luzerner-tagung-zum-vorsorgerecht
mailto:so%40vps.epas.ch?subject=FoVo0721%20-%20Luz.%20Tagung%20Vorsorgerecht%202021

